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Friederike Becker-Lerchner

Mein Name ist Friederike Becker-Lerchner.
Ich arbeite als Rechtsanwaltin und bewege
mich hauptsachlich im Arbeitsrecht. Bereits
seit dem Jahr 2005 bin ich auBerdem die
Chefredakteurin von , Urteilsdienst fiir den
Betriebsrat”. In meiner Sprechstunde beant-
worte ich Ihnen lhre wichtigen Fragen aus
lhrem Betriebsratsalltag.

Editorial

Liebe Betriebsratin, lieber Betriebsrat,

in den vergangenen Wochen hatten wir schon einige warme
Sommertage; die heiBen Tage stehen wahrscheinlich kurz
bevor. Das ist fir viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
nicht immer einfach. In dieser Ausgabe widme ich mich des-
halb den manchmal negativen Auswirkungen des Sommers
am Arbeitsplatz. Denn langere Hitzeperioden kdnnen in so
manch einem Biiro zur Qual werden. Und Hitzefrei gibt es,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht.

Kimmern muss lhr Arbeitgeber sich dennoch. Es ist seine
Aufgabe, Bedingungen zu schaffen, die Sie und Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen vor Gesundheitsgefahren schiitzen.
Dazu gehort u. a., dass er fiir eine gesundheitlich zutrag-
liche Raumtemperatur sorgt. Denn Sie und Ihre Kolleginnen
und Kollegen leiden in aufgeheizten Raumen nachweislich
bei der Arbeit.

Damit Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen auch wahrend
der anstehenden heiBen Tage einen kiihlen Kopf behalten
und konzentriert arbeiten konnen, lesen Sie auf den Seiten
6-7, welche MaBnahmen Sie und lhr Arbeitgeber bzw. Ihre
Arbeitgeberin leicht ergreifen konnen, um auch an heiBen
Tagen fiir eine angenehme Arbeitsatmosphdre zu sorgen.

Herzliche GriBe

Tuedailee Kdees -lecues

Rechtsanwaltin und Chefredakteurin
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Nachtzuschlag | Lesezeit 2 Minuten

auf einen Zuschlag

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Wer ,,nur” Spatschicht leistet, hat keinen Anspruch

Tarifliche Zuschlage fiir Nachtschichtarbeit gibt es nur, wenn die Arbeitszeit liberwiegend in der
Nachtzeit liegt. Eine Spatschicht, die lediglich bis 22 Uhr in die Nachtzeit reicht, erfiillt diese Vor-
aussetzungen nicht. Das hat das Landesarbeitsgericht Thiringen kiirzlich entschieden (15.4.2026,

Az. 4 Sa 127/24).

Manteltarifvertrag sieht Zuschlage vor

Der Fall: Der Arbeitnehmer war seit dem 1.6.2021 bei seinem Ar-
beitgeber im Bereich der Logistik beschaftigt. Sein Arbeitsvertrag
nahm Bezug auf die geltenden Tarifvertrage. Seit 2023 galt fiir sein
Arbeitsverhéltnis der Manteltarifvertrag zwischen dem Verband
der Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung Bayern-Thiiringen
e.V. und der Industriegewerkschaft Metall (MTV). In diesem sind
Zuschlage fiir die Nachtarbeit zwischen 20 und 6 Uhr vorgesehen.
Unterschieden wird hierbei u. a. zwischen Zuschlagen fiir Nacht-
schichtarbeit (20 %) sowie Nachtarbeit auBerhalb von Schicht-
arbeit (25 %) oder fiir die Nachtarbeit, die gleichzeitig Mehrarbeit
ist (60 %).

Nachtzuschlag auch fiir die Spatschicht gefordert

Der Arbeitnehmer forderte fiir die Zeit zwischen Mai 2023 und
Januar 2024 entsprechende Zuschlage vom Arbeitgeber. Das be-
griindete er damit, dass er regelmaBig wahrend seiner Spatschich-
ten zwischen 20 und 22 Uhr gearbeitet habe.

Der Arbeitnehmer leistete wahrend dieser Zeit Frith- und Spat-
schicht im 2-Schicht-Modell. Er arbeitete also keine Nachtschicht.
Wahrend der Spétschicht musste er allerdings auch zwischen 20
und 22 Uhr arbeiten.

Spatschicht ist nicht Nachtschicht

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass der Arbeitnehmer
keinen Anspruch auf den Zuschlag hat. Die Richter waren der An-
sicht, dass der Arbeitnehmer wahrend seiner Spatschicht keine
Nachtschichtarbeit im Sinne des Tarifvertrags leistete. Die Arbeit in
der Zeit von 20 bis 22 Uhr sei als nicht zuschlagspflichtige Nacht-
arbeit zu beurteilen. Die Richter stellten hier klar, dass Nacht-
schichtarbeit nach dem allgemeinen Sprachverstandnis voraus-
setze, dass (iberwiegend in den Nachtstunden, hier zwischen 20
Uhr und 6 Uhr, gearbeitet werde. Das gelte auch fiir die Auslegung
spezieller Tarifvertrage.

Das Gericht ging in seiner Entscheidung zudem darauf ein, dass
der MTV den Begriff ,Nachtschicht” nicht eigenstandig definierte.
Daraus leiteten die Richter her, dass bei der Auslegung auf den
allgemeinen Rechts- und Sprachgebrauch zuriickzugreifen war.
Danach sei unter Nachtschicht eine Schicht zu verstehen, die tiber-
wiegend bzw. zu einem wesentlichen Teil in der Nachtzeit statt-
findet.

Die Richter stellten auBerdem klar, dass die Systematik des MTV
auch keine andere Auslegung zulasse.
Tarifvertrage werden nur auf Willkiir gepriift

Die Auslegung von Tarifnormen richtet sich nach den allgemeinen
Grundsatzen der Gesetzesauslegung, wobei Wortlaut, Wille der

Parteien sowie Sinn und Zweck im Vordergrund stehen. Zusatzlich
miissen der tarifliche Gesamtzusammenhang und die praktische
Umsetzbarkeit der Regelung berlicksichtigt werden. Dabei ist die
gerichtliche Kontrolle solcher Tarifnormen am MaBstab des Art. 3
Grundgesetz, also des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes, durch-
zufiihren. Sie ist auf eine reine Willkiirkontrolle beschrankt.

So bestimmen Sie bei der Einfiihrung von
Schichtarbeit mit

Bei der Einfiihrung von Schicht- und Nachtarbeit haben Sie Mit-
bestimmungsrechte, sofern diese nicht wie hier durch einen Tarif-
vertrag geregelt sind. Und zwar nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG.
Ihre Mitbestimmung umfasst dabei nicht nur die Einfiihrung der
Schichtarbeit, sondern auch

e die Ausweitung des bestehenden Schichtsystems,

e Anderungen des Schichtplans,

e die Einschrankung und Ausweitung der Schichtarbeit,

e die ndhere Ausgestaltung des jeweiligen Schichtsystems,

e die Festlegung der Grundsétze Uber die Aufstellung eines
Schichtplans sowie

e Beginn und Ende der Schichten.

Q@  MEIN TIPP

Empfehlen Sie lhren Kollegen, die Arbeitszeit
genau zu dokumentieren

Es gibt durchaus Arbeitgeber, die ihre Schichtplane ge-
zielt um tarifliche Schwellenwerte herum legen. Sollten
Sie Kollegen haben, die in einer vergleichbaren Situation
sind, empfehlen Sie diesen, ihre Arbeitszeiten minuten-
genau zu dokumentieren. So kénnen sie nachweisen,
dass ihre Schicht zu mehr als 50 % in die tarifliche Nacht-
schicht fallt. Weisen Sie Betroffene zudem darauf hin,
dass viele Tarifvertrage strenge Ausschlussfristen von
nur 2 Monaten vorsehen, innerhalb derer sie ihre doku-
mentierten Anspriiche schriftlich gegeniiber dem Arbeit-
geber geltend machen miissen, damit diese nicht unwi-
derruflich verfallen.

@) ADIUVA IMPULS

Das Thema Zuschlage ist ein Dauerbrenner. Méchten Sie
mehr dazu erfahren? Dann informieren Sie sich am bes-
ten unter: www.adiuva.de
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AuBerordentliche Kiindigung | Lesezeit 2 Minuten

Unberechtigt Upgrade fir Fliige vergeben: Fristlose
Klindigung nicht gerechtfertigt

Upgrades fiir Fliige diirfen nur ausnahmsweise und nur fiir ausgewahlte Passagiere vergeben wer-
den. Wer die Moglichkeit hat und willkiirlich ein Upgrade an einen Passagier herausgibt, verletzt
seine Pflicht aus dem Arbeitsvertrag. Eine auBerordentliche Kiindigung wegen der unberechtigten
Gewadhrung solcher Vorteile ist jedoch nicht wirksam, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
wegen einer solchen Angelegenheit zuvor nicht abgemahnt hatte. Das gilt zumindest, solange kein
erheblicher Vermégensschaden entstanden ist. Das hat das Arbeitsgericht Miinchen kiirzlich ent-

schieden (4.3.2026, Az. 19 Ca 3599/25).

Arbeitnehmerin veranlasst Upgrades

Der Fall: Die Arbeitnehmerin ist seit Ende November 2022 bei ih-
rem Arbeitgeber als , Professional Service 1" am Flughafen Miin-
chen beschaftigt. Fiir ihre Tatigkeit erhalt sie ein Bruttomonatsge-
halt von ca. 2.741,72 €. Sie arbeitet im Check-in am Gate und hat
direkten Kundenkontakt.

Kunden erhalten lediglich in besonderen Ausnahmeféllen ein so-
genanntes Upgrade. Das heiBt, sie werden auf Kosten der Flug-
gesellschaft in einer hoheren Klasse befordert. Dennoch hatte die
Beschaftigte im Februar 2025 mehrere kostenlose Upgrades von
der Economy- in die Business-Class fiir die Hinfliige von Miinchen
aus an Passagiere vergeben.

Die Riickfliige wurden teils von einer Kollegin bearbeitet bzw. stor-
niert. Die Upgrades wurden im System als ,Marketing or Sales
Initiative” vermerkt. Sie erfolgten ohne Gegenleistung durch die
Passagiere und unter Uberspringen von Buchungsklassen.

Besonders pikant war in diesem Zusammenhang, dass die Arbeit-
nehmerin mindestens einen der Passagiere aus dem familidren
Umfeld personlich kannte.

Arbeitgeber kiindigt

Als der Arbeitgeber vom Vorgehen der Arbeitnehmerin erfuhr, ver-
anlasste er zeitnah zur Pflichtverletzung ein Personalgesprach.
Nach einer Anhérung kiindigte er das Arbeitsverhaltnis daraufhin
Mitte Mérz 2025 auBerordentlich und hilfsweise ordentlich fiir den
Fall, dass die auBerordentliche Kiindigung nicht gerechtfertigt sein
sollte. Eine Abmahnung hatte er zuvor nicht ausgesprochen. Den
Betriebsrat hatte er beteiligt. Dieser hatte jedoch keine Einwande.

Arbeitnehmerin erhebt Kiindigungsschutzklage

Die Arbeitnehmerin wehrte sich mit einer Kiindigungsschutzklage.
In dieser bestritt sie eine Pflichtverletzung. Sie gab an, die Up-
grades nach Riicksprache mit einer Vorgesetzten vorgenommen
zu haben.

Der Arbeitgeber hielt dagegen, dass es sich um eine vorsatzliche,
wiederholte Pflichtverletzung handele. SchlieBlich habe die Arbeit-
nehmerin interne Regelungen bewusst missachtet. Sie habe Pas-
sagieren, die sie personlich kannte, unberechtigt wirtschaftliche
Vorteile gewahrt.

AuBerordentliche Kiindigung ist unwirksam

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass die auBerordent-
liche Kiindigung nach § 626 Abs. 1 BGB unwirksam war. Das be-
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grindeten die Richter damit, dass es an einer notwendigen Ab-
mahnung fehlte. Die Richter stellten klar, dass die Abomahnung das
Ziel hat, zukiinftige PflichtverstoBe zu vermeiden. Bei steuerbarem
Verhalten sei zudem regelmaBig davon auszugehen, dass bereits
eine Abmahnung geeignet sei, das Verhalten zu korrigieren. Eine
Kiindigung sei deshalb wirklich nur das letzte Mittel.

Der Arbeitgeber hatte die Arbeitnehmerin deshalb zunachst ab-
mahnen missen. Eine Abmahnung ware nur entbehrlich gewesen,
wenn eine Verhaltensanderung aussichtslos gewesen ware. Alter-
nativ ware eine Abmahnung entbehrlich gewesen, wenn es sich
um eine besonders schwere Pflichtverletzung handeln wiirde. Bei-
des war hier nicht gegeben.

Ordentliche Kiindigung auch unwirksam

Das Gericht hielt zudem auch die hilfsweise ausgesprochene or-
dentliche Kiindigung fiir unwirksam (§ 1 Abs. 2 KSchG). Denn auch
die ordentliche Kiindigung setzt eine Abmahnung voraus. An die-
ser fehlte es hier.

lhre Rolle als Betriebsrat

Als Betriebsrat sind Sie vor jeder Kiindigung zu hoéren (§ 102
BetrVG). Das gilt auch fiir eine fristlose Kiindigung. lhr Arbeitgeber
muss lhnen die Griinde fiir die Kiindigung mitteilen. Eine Kindi-
gung ohne vorherige Anhérung ist unwirksam. Voraussetzung
einer richtigen Anhdrung ist, dass Sie als Betriebsrat

e die Stichhaltigkeit und Gewichtigkeit der Kiindigungsgriinde
lhres Arbeitgebers beurteilen konnen,

e sich aufgrund dessen eine eigene Meinung bilden,

e um sachgerecht und ggf. auch zugunsten lhrer Kollegen auf
lhren Arbeitgeber einwirken zu kdnnen.

> FAZIT

Hier kann lhr Arbeitgeber nicht ohne Weiteres
kiindigen

Ist nicht eindeutig ersichtlich, dass ein Arbeitnehmer sein
Verhalten nach einer Abmahnung éndert, und wiegt ein
Vorwurf auch so schwer, dass eine sofortige Kiindigung
offensichtlich geboten war, ist lhr Arbeitgeber bzw. lhre
Arbeitgeberin immer gut beraten, wenn er/sie einen Be-
troffenen zunachst abmahnt — auch bei einer auBeror-
dentlichen Kiindigung. Das gilt nach dieser Entscheidung
vor allem bei steuerbarem Verhalten.




Einladung | Lesezeit 2 Minuten

einladen

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Zu einer Betriebsratssitzung mussen Sie rechtzeitig

Wann ist eine Ladung zur Betriebsratssitzung noch rechtzeitig? Reichen dafiir unter Umstanden
auch wenige Stunden? Diese und weitere Fragen zum Thema Betriebsratssitzung hat das Landes-
arbeitsgericht (LAG) Baden-Wiirttemberg in der folgenden Entscheidung beantwortet (25.3.2026,

Az. 4 TaBV6/25).

Arbeitgeber bittet um Zustimmung zur
Eingruppierung

Der Fall: Das Betriebsratsgremium bestand aus 3 Betriebsraten.
Ersatzmitglieder gab es keine. Anfang August 2024 informierte die
Arbeitgeberin den Betriebsrat tber die geplante Eingruppierung
von Beschaftigten. Dem entsprechenden Schreiben legte sie die
jeweiligen Stellenbeschreibungen sowie Dokumentationen zur
Stufenzuordnung bei. Da es sich um relativ viele Falle handelte,
bat die Arbeitgeberin um Stellungnahme bis zum 26.8.2024. Sie
bestand also nicht auf die tibliche Wochenfrist.

Der Betriebsratsvorsitzende hielt sich zu dem Zeitpunkt und da-
riiber hinaus im Urlaub auf. Er setzte sich erst nach seiner Riick-
kehr am 20.8.2024 intensiv mit den Angelegenheiten auseinander.
Ein anderer Betriebsratskollege befand sich bis zum 25.8.2024 im
Urlaub. Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, die wahrend
der gesamten Zeit vor Ort war, arbeitete sich nach der Ubergabe
der Dokumente in die Sachverhalte ein.

Betriebsratsvorsitzender ladt zu Betriebsratssitzung
am selben Tag ein

Am 22.8.2024, also 2 Tage nach seiner Riickkehr aus dem Urlaub,
lud der Betriebsratsvorsitzende zu einer am selben Tag stattfin-
denden Betriebsratssitzung ein. Eine weitere Betriebsratssitzung
fand am 23.8.2024 statt. Die entsprechende Einladung wurde am
selben Tag per E-Mail verschickt.

In dieser Sitzung fasste das Gremium den Beschluss, die Zustim-
mungen zu den Eingruppierungen zu verweigern. Das wurde der
Arbeitgeberin entsprechend mitgeteilt.

Arbeitgeberin verbessert Stellenbewertungen und
bittet erneut um Zustimmung

Die Arbeitgeberin (iberpriifte mit Blick auf die Beanstandungen
des Betriebsrats daraufhin die Stellenbewertungen und bat das
Gremium am 13.9.2024 erneut um Zustimmung. Der Betriebsrat
verweigerte im 2. Anlauf immer noch mindestens eine Zustim-
mung zur Eingruppierung einer Kollegin.

Arbeitgeberin bestreitet rechtzeitige Ladung

Die Arbeitgeberin zog vor Gericht, denn sie hielt die Einladung zur
Betriebsratssitzung fiir zu spét und den in der Sitzung gefassten
Beschluss fiir unwirksam.

Das Gericht sah es genauso und erklarte, dass die Zustimmung
zur Eingruppierung der Beschéftigten bereits als erteilt gelte, weil
kein ordnungsgeméBer Betriebsratsheschluss gefasst worden
sei. Dieses Urteil missfiel dem Betriebsrat. Er stellte sich auf den
Standpunkt, dass die Zustimmungsverweigerung rechtzeitig zuge-
gangen sei.

Gericht halt Beschluss fiir wirksam

Die Entscheidung: Das LAG entschied, dass dem Beschluss eine
wirksame Zustimmungsverweigerung zugrunde liege. Das be-
griindeten die Richter damit, dass der Betriebsratsvorsitzende die
Betriebsratsmitglieder nach § 29 Abs. 2 Satz 3 BetrVG rechtzeitig
unter Mitteilung der Tagesordnung zur Betriebsratssitzung laden
muss. Ziel der Vorschrift sei es, dafiir zu sorgen, dass die einzelnen
Gremiumskolleginnen und -kollegen die Gelegenheit bekommen,
eine Sitzung ausreichend vorzubereiten.

MaBgeblich ist der Einzelfall

Fir die Lange der Vorbereitungszeit gibt es keine einheitlichen
Vorgaben. Es kommt vielmehr auf den Einzelfall an. Entscheidend
sind der Umfang und die Komplexitét der Tagesordnungspunkte.

Ladung am selben Tag meist zu kurzfristig

Das Gericht stellte klar, dass eine Ladung am selben Tag, also we-
nige Stunden vor der eigentlichen Sitzung, grundsatzlich zu kurz-
fristig ist. Eine so kurzfristig angesetzte Sitzung ist in der Regel nur
im Eilfall gerechtfertigt.

Ladung hier rechtzeitig

Hier hielt das Gericht die kurzfristige Ladung fiir in Ordnung, weil
die Betriebsratsmitglieder die fiir ihre Beurteilung notwendigen
Unterlagen bereits seit dem 2.8.2024 vorliegen hatten. Sie hatten
diese nachweislich auch intensiv studiert.

Die Richter stellten zudem klar, dass dem auch die urlaubsbeding-
te Abwesenheit der Kolleginnen und Kollegen nicht entgegenste-
he. Denn sie seien ausreichend unterrichtet gewesen.

Zudem hatten sie ausdriicklich auf ihre Mitwirkung verzichtet. In
einem vergleichbaren Fall kénne auch eine kurzfristige Einladung
ausnahmsweise als rechtzeitig gelten.

1 ACHTUNG

Ausnahmezustand

Bei dieser Entscheidung handelt es sich um eine Ausnah-
meregelung, die nur in sehr engen Grenzen iiberhaupt
madglich ist. Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen soll-

ten sich nicht darauf verlassen. Denn grundsatzlich gilt:
Ohne ausreichenden Vorlauf, also eine rechtzeitige Ein-
ladung, riskieren Sie als Betriebsrat die Unwirksamkeit
der Beschliisse. Eine nicht rechtzeitige Ladung kann nur
geheilt werden, wenn alle Kolleginnen und Kollegen des
Gremiums erscheinen und einstimmig einen entsprechen-
den heilenden Beschluss fassen.
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So bewahren Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen
an heiBBen Tagen einen kiihlen Kopf bei der Arbeit

In den vergangenen Jahren wurde ganz Deutschland im Sommer immer wieder von Hitzewellen
heimgesucht. Das kann fiir Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz unter Umstan-
den zu einer extra Anstrengung werden. SchlieBlich sind ldngst nicht alle Biiros mit einer Klima-
anlage ausgestattet. So manch ein Arbeitsplatz ist zudem trotz Klimaanlage an heiBen Tagen noch
sehr warm. Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen miissen lhren Job allerdings dennoch erledigen.
Falls es demnachst wieder heiBBe Tage gibt, sollte Ihr Arbeitgeber gewappnet sein. Sehen Sie es als
lhre Aufgabe, ihn dabei zu unterstiitzen. Im Folgenden lesen Sie deshalb, wie sinnvoller Hitzeschutz

aussehen kann.

Sie haben keinen Anspruch auf ein vollklimatisiertes
Biiro

Es kommt immer wieder vor, dass Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer an heiBen Tagen einen Anspruch auf ,Hitzefrei” geltend
machen. Einen Anspruch haben sie jedoch nicht. Damit Sie als Be-
triebsrat ab sofort wissen, wo lhnen und Ihren Kolleginnen und
Kollegen Grenzen gesetzt sind, fasse ich hier kurz die wichtigsten
Grundsatze zusammen: Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen ha-
ben keinen rechtlichen Anspruch auf ein klimatisiertes Biiro.

Auch bei Hitze kein Anspruch auf Homeoffice

Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben zudem keinen An-
spruch darauf, lhren Arbeitsplatz bei groBer Hitze ins Homeoffice
oder an einen Badesee zu verlegen; also mobil zu arbeiten.

Wer dem Arbeitsplatz ohne vorherige Absprache fernbleibt, riskiert
eine Abmahnung bzw. im Wiederholungsfall eine verhaltensbedingte
Kiindigung. Das gilt auch im Hinblick auf hohe Temperaturen im Biiro.

Ab 26 Grad Celsius muss lhr
Arbeitgeber fiir Kiihlung sorgen.
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Hier konnen lhre Kolleginnen und Kollegen das Biiro
ausnahmsweise verlassen

Etwas anders sieht es allerdings aus, wenn Sie und lhre Kollegin-
nen und Kollegen vorzunehmende Hitze-EinddmmungsmaBnah-
men zuvor erfolglos bei lhrem Arbeitgeber bzw. lhrer Arbeitgebe-
rin angemahnt haben. Unternimmt lhr Arbeitgebender in einem
solchen Fall nichts, kénnen Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen
Ihren Arbeitsplatz verlassen.

Fir eine ausgedehnte Mittagspause werden an heiBen Tagen fast
alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Verstandnis haben.

Hier ist lhr Arbeitgeber in der Pflicht

Sollte ein Kollege oder eine Kollegin aufgrund der hohen Tempe-
raturen gesundheitliche Probleme erleiden, darf und sollte der-
jenige bzw. diejenige nicht mehr arbeiten. In solchen Fallen sollte
Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin die Betroffenen arbeits-
unfahig krank nach Hause entlassen.




Ab 26 Grad Celsius muss lhr Arbeitgeber bzw. Ihre
Arbeitgeberin fiir Kiihlung sorgen

Es ist bereits angeklungen: Bei extremer Hitze lauern haufig Risi-
ken. Diese konnen Gesundheitsgefahren fiir Sie und lhre Kollegin-
nen und Kollegen auslésen. Dem muss Ihr Arbeitgeber bzw. lhre
Arbeitgeberin etwas entgegensetzen. Denn er/sie hat lhnen und
Ihren Kolleginnen und Kollegen gegeniiber eine Fiirsorgepflicht.

§ 4 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet lhren Arbeitgeber, die Arbeit
so zu gestalten, dass eine Gefahrdung fiir Leben und Gesund-
heit moglichst vermieden wird und eventuell verbleibende Ge-
fahrdungen gering gehalten werden. Ihr Arbeitgeber ist nach der
Arbeitsstattenverordnung verpflichtet, fiir eine der Gesundheit zu-
tragliche Raumtemperatur und einen Schutz gegen UibermaBige
Sonneneinstrahlung in den Arbeitsraumen zu sorgen.

Was die Arbeitsstattenverordnung regelt

In der Arbeitsstatten-Richtlinie (ASR) 3.5 ,Raumtemperaturen”
ist insoweit geregelt, welche Pflichten Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre
Arbeitgeberin bei Sommerhitze hat.

1. Bis 26 Grad Celsius: Die Temperatur in den Raumen, in denen
gearbeitet wird, soll 26 Grad Celsius nicht Gberschreiten.
Wie sich der Vorschrift bereits entnehmen lasst, handelt es
sich dabei um eine Sollvorschrift. lhr Arbeitgeber bzw. lhre
Arbeitgeberin ist deshalb letztlich nicht gezwungen, diese
26 Grad Celsius penibel einzuhalten. Hohere Temperaturen
als 26 Grad Celsius sind zulassig, wenn die AuBentemperatur
ebenfalls mindestens 26 Grad Celsius betragt und Sonnen-
schutzmaBnahmen installiert sind (Markisen, Jalousien).

2. Wird es im Biiro warmer als 26 Grad Celsius, sind techni-
sche MaBnahmen angebracht. Diese kénnen z. B. in einer
Nachtkiihlung oder einer zusatzlichen Getrankeversorgung
bestehen. Nicht bendtigte technische Gerate miissen ab
30 Grad Celsius abgeschaltet werden. Dariiber hinaus sollen
ab 30 Grad Celsius vermehrt Gleitzeitregelungen genutzt
werden.

3. Keine Arbeit bei 35 Grad Celsius und mehr. Davon geht die
ASR 3.5 aus. Bei mehr als 35 Grad Celsius Raumtemperatur
ist der Raum als Arbeitsraum nicht mehr geeignet, es sei
denn, lhr Arbeitgeber ergreift SchutzmaBnahmen.

Wenn es heil wird: Gefahrdungsbeurteilung
durchfiihren

Es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen dariber, ob in
einem Betrieb die Raumtemperatur zu hoch ist oder nicht. SchlieB-
lich ist es meistens nicht so ohne Weiteres festzustellen, ob eine
Gefahrdung durch eine zu hohe Temperatur vorliegt oder nicht.
Um dies festzustellen, ist Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin
gehalten, eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren.

MaBgeblich wird dabei die vorhandene Lufttemperatur, Luftfeuch-
tigkeit, Luftzirkulation und Warmestrahlung von technischen Ge-
raten geprift.

AuBerdem muss bei einer solchen Gefahrdungsbeurteilung be-
riicksichtigt werden, welche Tatigkeiten die einzelnen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ausiiben.

Sie miissen auch insoweit je nach Einzelfall differenzieren. Ein Ar-
beitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin am Schreibtisch wird mehr
Warme aushalten konnen als ein Kollege bzw. eine Kollegin, der/
die korperlich schwer arbeitet.

SCHWERPUNKTTHEMA

© MEIN TIPP

Machen Sie sich ein eigenes Bild von den
Gefahrdungen

Als Betriebsrat konnen und sollten Sie lhren Arbeitgeber
bzw. lhre Arbeitgeberin hier unterstiitzen. Fragen Sie lhre
Kolleginnen und Kollegen, wie es ihnen in den Raumlich-
keiten bei der Arbeit ergeht. Versuchen Sie herauszufin-
den, ob sie sich wohlfiihlen.

Verschaffen Sie sich zudem selbst ein Bild vor Ort. Achten
Sie dabei auf die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit,
die Luftzirkulation usw.

Was zu tun ist, wenn die Raumtemperatur wirklich zu
hoch ist

Stellt sich heraus, dass die Raumtemperatur in einem Bereich oder
auch im gesamten Betrieb so hoch ist, dass das Risiko besteht,
dass die Gesundheit von lhnen und Ihren Kolleginnen oder Kol-
legen gefahrdet ist, muss lhr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin
GegenmaBnahmen ergreifen. Und zwar im technischen, organisa-
torischen und/oder personenbezogenen Bereich.

Missachtet Ihr Arbeitgebender diese Pflicht, drohen Sie ihm damit,
die Aufsichtsbehérde (z. B. das Gewerbeaufsichtsamt) zu informie-
ren. Versuchen Sie ihn aber zunachst im Rahmen eines Gesprachs
von den MaBnahmen zu (iberzeugen. Der Gang zum Gewerbeamt
sollte das letzte Mittel sein.

Diese MaBnahmen sind sinnvoll

Gibt es in lhrem Betrieb eine funktionierende Klimaanlage, haben
Sie es relativ leicht. In diesem Fall muss lhr Arbeitgeber vor allem
dafiir sorgen, dass sich maximal ein Unterschied von 6 Grad Cel-
sius zur AuBentemperatur ergibt. Andernfalls besteht die Gefahr
eines Hitzeschocks beim Gang ins Freie.

Verfligt Ihr Betrieb nicht Gber eine Klimaanlage, konnen in den
Biiros Ventilatoren Abhilfe schaffen.

Elektronische Gerate weitestgehend ausschalten

Sorgen Sie zudem gemeinsam mit [hrem Arbeitgeber bzw. lhrer
Arbeitgeberin dafiir, dass Drucker und Computer sowie andere
technische Gerate konsequent ausgeschaltet werden, wenn sie
nicht benutzt werden, wie z. B. nach Feierabend.

Anstrengende Arbeiten in die Morgenstunden
verlegen

Sorgen Sie zudem dafiir, dass Beschaftigte alle korperlich an-
strengendeb Arbeiten in den kiihleren Stunden des Tages erledi-

gen — also vorzugsweise in den friihen Morgenstunden und gegen
Abend.

Q@  MEIN TIPP

Setzen Sie sich fiir kiirzere Arbeitszeiten ein

Diskutieren Sie mit lhrem Arbeitgeber bzw. lhrer Arbeit-
geberin auch iiber reduzierte Arbeitszeiten. Falls das
nicht maglich sein sollte, sprechen Sie Ihren Arbeitgeber
auf einen fritheren Arbeitsbeginn an.

URTEILSDIENST FUR DEN BETRIEBSRAT 7
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Betriebliches Eingliederungsmanagement | Lesezeit 2 Minuten

Wer das BEM ignoriert, riskiert eine Kundigung

Wer wahrend eines Jahres mehr als 6 Wochen arbeitsunfidhig erkrankt, dem muss der Arbeitge-
ber bzw. die Arbeitgeberin ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anbieten. Die Teil-
nahme am BEM ist grundsatzlich freiwillig. Wer allerdings liber 3 Jahre hinweg jahrlich mehr als
6 Wochen arbeitsunfahig erkrankt und zudem immer wieder das Angebot fiir ein BEM-Gesprach
ablehnt, riskiert eine krankheitsbedingte Kiindigung. Dass die auch wirksam sein kdnnte, lasst sich
einer kirzlich veroffentlichten Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Kéln entnehmen (9.12.2025,

Az. 7 SLa 384/2).

Arbeitnehmer ist langzeitkrank

Der Fall: Der Arbeitnehmer war seit Mérz 2017 bei seiner Arbeit-
geberin beschaftigt. Zuletzt arbeitete er dort als sogenannter Ex-
pert, eine Position mit Beratungs-, Mentor- und Ansprechpartner-
funktion fiir Kunden. Dariiber hinaus war er Ansprechpartner fiir
weniger erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Seine Arbeit setzte
besondere Fachkenntnis voraus.

In den Jahren 2022 bis 2024 war er an insgesamt 182 Arbeitsta-
gen krankheitsbedingt abwesend. Konkret waren es im Jahr 2022
60 Tage, 2023 69 Tage und 2024 53 Tage. Als Ursache fiir die Fehl-
tage nannte er Atemwegsinfekte, Gastroenteritis sowie Riicken-
und Kopfschmerzen. Fiir die Arbeitsunfahigkeitszeiten erhielt er
Entgeltfortzahlung von seiner Arbeitgeberin.

Arbeitgeberin ladt zum BEM ein

Die Arbeitgeberin lud den Arbeitnehmer im Zuge der krankheits-
bedingten Arbeitsunfahigkeit insgesamt 3-mal zu einem BEM-Ge-
sprach ein. Der Arbeitnehmer reagierte jedoch nicht auf die ent-
sprechenden Einladungen.

Im Rahmen der miindlichen Verhandlung bestatigte der Arbeit-
nehmer, die entsprechenden Einladungen erhalten zu haben.

Die Arbeitgeberin bewertete das Verhalten des Arbeitnehmers,
namlich gar nicht auf die Einladungen zu reagieren, als Ableh-
nung. Sie beendete die BEM-Verfahren deshalb.

Arbeitgeberin kiindigt

Die Tatsache, dass der Arbeitnehmer nicht zum BEM-Gespréch be-
reit war, nahm die Arbeitgeberin zum Anlass, das Arbeitsverhaltnis
ordentlich krankheitsbedingt zu kiindigen. Gegen die Kiindigung
wehrte sich der Arbeitnehmer mit einer Kiindigungsschutzklage —
allerdings ohne Erfolg.

Krankheitsbedingte Kiindigung ist wirksam

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass die krankheitsbe-
dingte Kiindigung wirksam sei. Sie sei sozial gerechtfertigt (§ 1
Abs. 2 KSchG). Alle Voraussetzungen einer krankheitsbedingten
Kiindigung seien erfiillt.

Negative Gesundheitsprognose gegeben

Hier genligte dem Gericht die Darlegung der krankheitsbedingten
Fehlzeiten. Die Arbeitgeberin hatte nach Ansicht des Gerichts die
Fehlzeiten glaubwiirdig dargelegt und auf dieser Basis zukiinftige
Ausfalle durch eine krankheitsbedingte Arbeitsunfahigkeit in ahn-
lichem Umfang prognostiziert. Durch den entsprechenden Vortrag
hat sich die Darlegungslast auf den Arbeitnehmer verschoben.
Er hatte nachweisen miissen, dass seine Arzte die gesundheitli-
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che Entwicklung zum Kiindigungszeitpunkt positiv bewerten. An
einem entsprechenden Vortrag fehlte es hier. Der Arbeitnehmer
hatte seine Arzte zwar der Schweigepflicht entbunden. Die hatten
allerdings nur die Krankheiten aus der Vergangenheit bestatigt.
Eine positive Zukunftsprognose gaben sie nicht ab.

Das Gericht ging deshalb von einer allgemeinen Krankheitsanfal-
ligkeit aus. Die Tatsache, dass sich die Situation in 2024 minimal
verbessert hatte, &nderte aus Sicht der Richter nichts. Denn auch
dieser Wert liberstieg die 6-Wochen-Grenze erheblich.

Erhebliche Beeintrachtigung betrieblicher Interessen
liegt vor

Das Gericht stellte klar, dass die mit der negativen Zukunftsprog-
nose einhergehende Entgeltfortzahlungsbelastung von mehr als
6 Wochen als wirtschaftliche Belastung ausreicht.

Interessenabwagung geht zulasten des
Arbeitnehmers

Im Hinblick auf die Interessenabwégung war es fiir die Richter klar,
dass zugunsten der Arbeitgeberin zu bewerten sei, dass diese ihre
Pflicht zur Durchfiihrung eines BEM nach § 167 Abs. 2 SGB IX for-
mell erfiillt habe.

SchlieBlich habe der Arbeitnehmer die entsprechenden Einladun-
gen nach eigener Aussage erhalten und lediglich nicht reagiert
und jede Mitwirkung verweigert. Dass das BEM fehlgeschlagen
sei, gehe deshalb zulasten des Arbeitnehmers.

> FAZIT

Wer zum BEM eingeladen wird, sollte die
Chance nutzen

Ziel des BEM ist es, dass langerfristig oder haufig arbeits-
unféhig erkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bei Wiederaufnahme der Arbeit maglichst so wieder be-
schaftigt werden, dass das Arbeitsverhéltnis dauerhaft
fortgesetzt werden kann. Es dient dazu, gesundheitliche
Probleme zu iiberwinden und den Arbeitsplatz durch in-
dividuelle MaBnahmen wie z. B. eine stufenweise Wie-
dereingliederung oder eine Anpassung des individuellen
Arbeitsplatzes zu erhalten.

Empfehlen Sie Kolleginnen und Kollegen, die eine Ein-
ladung erhalten, das Gesprach wahrzunehmen und als
Chance zu sehen. Bieten Sie ihnen an, dass Sie als Be-
triebsrat sie dabei begleiten.




Beférderung in Aussicht | Lesezeit 1 Minute

Frage:

Unser Arbeitgeber hat einem Kollegen eine frei gewordene hoher-
wertige Stelle in Aussicht gestellt. Er mdchte den Kollegen jedoch
nicht umgehend befordern. Sein Plan ist vielmehr, ihn zunachst
befristet zu beférdern, um herauszufinden, ob er fiir die Position
geeignet ist. Darf er das?

Antwort: Es kommt auf die Details an.

Insoweit kommt es auf die Details, namlich die einzelnen Bedin-
gungen an, die Ihr Arbeitgeber mit dem Kollegen vereinbart.

Die Befristung einzelner Arbeitsbedingungen ist grundsatzlich zu-
[assig, sofern lhr Arbeitgeber den Kollegen dadurch nicht unzulas-
sig benachteiligt. Wenn |hr Arbeitgeber allerdings die Arbeitszeit
eines Beschaftigten befristet um 25 % erhéht, muss die Befristung
die Voraussetzungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes erflillen
und sachlich gerechtfertigt sein.

Dasselbe diirfte fiir eine Gehaltserhéhung um mindestens 25 %
gelten. SchlieBlich kann lhr Arbeitgeber einzelne Gehaltshestand-
teile auch nur dann unter einen Widerrufsvorbehalt stellen, wenn
diese hochstens 25 % des Gehalts umfassen.

Ob die 25-%-Grenze auch bei einer Gehaltserhéhung aufgrund
einer befristeten Beforderung gilt, haben die Gerichte bis dato
noch nicht entschieden.

Krankheitsbedingte Abwesenheit | Lesezeit 1 Minute

Frage:

Eine unserer Kolleginnen musste ihren Arbeitsplatz kiirzlich relativ
kurz nach der Ankunft im Biiro wieder verlassen. Der Grund dafiir
war, dass eines ihrer Kinder im Grundschulalter einen Unfall er-
litten hatte. Sie musste deshalb mit ihm zum Arzt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Kollegin gerade erst 3 Stunden ge-
arbeitet. Vom Arzt erhielt sie ein Attest.

Arbeitgeber wertet Tag als Arbeitstag

Unser Arbeitgeber teilte der Kollegin jetzt mit, dass er den Tag
als Arbeitstag gewertet hat. Das stellt die Kollegin schlechter, als
wenn der Tag als Krankheitstag gewertet werden wiirde.

Unser Arbeitgeber rechtfertigt seine Entscheidung mit einer an-
wendbaren Betriebsvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit. Diese
regelt, dass eine aus besonderen Griinden ausgefallene Arbeitszeit
wahrend des Tages der Abwesenheitszeit hinzugerechnet wird.
Muss unsere Kollegin das Vorgehen wirklich akzeptieren?

IHRE FRAGEN AUS DER PRAXIS

Beforderung auf Probe: Darf unser Arbeitgeber eine
Beforderung zeitlich befristen?

Kurze Befristungsdauer maBgeblich

Ihr Arbeitgeber oder auch Ihre Arbeitgeberin ist gut beraten, wenn
er bzw. sie eine mogliche Befristung im Zusammenhang mit der
Beférderung fiir maximal 6 Monate plant.

Aus seiner Sicht ist eine kiirzere Befristung sinnvoller. SchlieBlich
kann er eine mdgliche Probezeit bei einem neuen Mitarbeiter bzw.
einer neuen Mitarbeiterin auch auf hochstens 6 Monate vereinba-
ren. Sie kdnnen deshalb relativ sicher davon ausgehen, dass eine
flir mehr als 6 Monate befristete Beférderung von den Gerichten
als unzulassige Benachteiligung angesehen wiirde.

Q' FAZIT
Wenn lhr Arbeitgeber mehr als 6 Monate plant

Sollte lhr Arbeitgeber langer als 6 Monate fiir die Be-
forderung auf Probe planen, weisen Sie Ihren Kollegen
darauf hin, dass das seine Chance ist, eine unbefristete
Beforderung zu erlangen. Denn wiirde der Zeitraum von
einem Gericht als unzuldssige Benachteiligung erkannt,
ware die Befristung unwirksam. Eine Zuriickversetzung
ware nicht mehr méglich.

Wie ist eine teiltagige krankheitsbedingte
Abwesenheit einzuordnen?

Antwort: Kollegin sollte Ausgleich verlangen

Eine Mutter, deren Kind noch keine 12 Jahre alt ist und auf ihre
Betreuung angewiesen ist, hat grundsatzlich die Maglichkeit, sich
bei Krankheit des Kindes fiir bis zu 10 Tage arbeitsunfahig krank-
schreiben zu lassen und Krankengeld von der Krankenkasse zu
beziehen.

Kollegin darf nicht schlechtergestellt werden

Das Vorgehen, durch eine Betriebsvereinbarung in besonderen
Fallen Abwesenheitszeiten dem Arbeitszeitkonto hinzuzurechnen,
ist méglich. Dabei muss jedoch stets der Grundsatz, dass Betriebs-
vereinbarungen lhre Kolleginnen und Kollegen nicht schlechter-
stellen diirfen als es eine mdgliche gesetzliche Regelung vorsieht,
eingehalten werden.

Genau das hat sich allerdings hier ereignet. Denn die Regelung ist
fir lhre Kollegin nachteilig. Empfehlen Sie ihr, lhren Arbeitgeber
aufzufordern, dass er das Attest berlicksichtigt und das Arbeits-
zeitkonto entsprechend ausgleicht.
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AGG | Lesezeit 2 Minuten

ankommt

Kein Indiz fiir Schadenersatz, wenn Einladung nicht

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber miissen schwerbehinderte Beschaftigte zu einem Vorstellungs-
gesprach einladen. Hat ein Arbeitgeber allerdings eine Einladung zu einem Vorstellungsgesprach
nachweislich per E-Mail versandt und fehlt es am Zugang bei der sich bewerbenden, schwerbehin-
derten oder gleichgestellten Person, kann das nicht zu einem Schadenersatzanspruch des Bewer-
bers bzw. der Bewerberin wegen Diskriminierung fiihren. Das gilt zumindest, wenn der Arbeitgeber
bzw. die Arbeitgeberin alles ihm/ihr Mégliche unternommen hat, um den Zugang sicherzustellen.
So hat es das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG) in einer kiirzlich veréffentlichten Entscheidung

klargestellt (6.11.2025, Az. 3 SLa 59/25).

Kfz-Meister bewirbt sich auf Stelle bei der Feuerwehr

Der Fall: Der 1969 geborene, verheiratete und 3 Kindern unter-
haltspflichtige Kfz-Meister ist schwerbehindert. Er ist seit mehr als
30 Jahren Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Zuletzt war er in
diesem Rahmen als Oberldschmeister aktiv.

Im Marz 2024 schrieb die Feuerwehr eine Stelle fiir einen ,Kfz-
Handwerker” aus. Der Kfz-Meister bewarb sich iiber das Online-
Bewerbungssystem ,Rexx” auf die Stelle. Seine E-Mail-Adresse
und seinen Schwerbehindertenausweis hinterlegte er im Zusam-
menhang mit der Bewerbung. Der Bewerbungseingang wurde ihm
am 1.4.2024 per automatisierter E-Mail bestatigt.

Bewerber erscheint nicht zum Vorstellungsgesprach

Die Arbeitgeberin fiihrte daraufhin verschiedene Vorstellungsge-
sprache. Sie hatte auch den Bewerber eingeladen. Es konnte al-
lerdings auch im Prozess nicht geklart werden, ob dem Bewerber
die E-Mail mit der Einladung am 2.5.2024 zugegangen war. Sein
Vorstellungsgesprach war fiir den 23.5.2024 vorgesehen. Er er-
schien jedoch nicht.

Die Interviewer notierten deshalb im Protokoll, dass der Bewer-
ber nicht erschienen sei und deshalb nicht beriicksichtigt werden
konne.

Der Arbeitgeber besetzte die Stelle mit einer anderen Person und
teilte dem Bewerber die anderweitige Besetzung der Stelle per
E-Mail am 6.6.2024 mit.

Bewerber fordert Entschadigung

Ende Juli 2024 reichte der Bewerber Klage ein. Und zwar mit dem
Ziel, eine Entschadigung zu erhalten. Sein Anliegen begriindete
er konkret damit, dass er nicht ordnungsgemaB zum Auswahlge-
sprach eingeladen worden sei. Vor dem Arbeitsgericht erzielte er
eine Entschadigung in Hohe von 7.700 €.

Das reichte dem Bewerber nicht. Im Berufungsverfahren vor dem
LAG forderte er weitere 3.909 € — allerdings ohne Erfolg.

Kein Anspruch auf Entschadigung

Die Entscheidung: Das LAG entschied, dass der Bewerber keinen
Anspruch auf Entschadigung nach § 15 Abs. 2 Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) gegen die Arbeitgeberin habe. Denn
das Gericht erkannte keine Benachteiligung des Bewerbers auf-
grund seiner Schwerbehinderung. Ein entsprechender Zusammen-
hang zwischen einer Benachteiligung und der Schwerbehinderung

1 0 URTEILSDIENST FUR DEN BETRIEBSRAT

bestand nicht; dieser ware nach § 7 AGG jedoch notwendig ge-
wesen.

Das Gericht rdumte ein, dass der Bewerber wegen seiner Erfolg-
losigkeit im Verfahren eine ungiinstigere Behandlung und deshalb
eine unmittelbare Benachteiligung erfahren hatte. Diese stehe je-
doch in keinem Zusammenhang mit der Schwerbehinderung.

Arbeitgeberin konnte pflichtgemaBes Verhalten
darlegen

Nach § 22 AGG genligt der Bewerber seiner Darlegungsfrist, wenn
Indizien eine Benachteiligung nach § 1 AGG vermuten lassen. Der
VerstoB gegen die Einladungspflicht nach § 165 Satz 3 SGB IX
kann ein solches Indiz begriinden. Hier hatte die Arbeitgeberin je-
doch ihrer Darlegungspflicht gentigt.

Sie erklarte vor dem LAG erneut, dass sie den Bewerber im Be-
werbermanagementsystem Rexx ausgewéhlt habe. Sie habe dabei
auch die Schaltfliche ,E-Mail versenden” angeklickt und dem
Bewerber am 2.5.2024 um ca. 15.59 Uhr die E-Mail mit der Ein-
ladung zum Vorstellungsgesprach gesendet.

Arbeitgeberin muss keine weitergehenden
MaBnahmen einleiten

Geniigt ein Arbeitgeber bzw. eine Arbeitgeberin seiner/ihrer Pflicht
bei Bewerbungen von schwerbehinderten Kollegen und kann er/
sie darlegen, dass er/sie alles ihm/ihr Mdgliche unternommen hat,
um den Zugang einer Einladung sicherzustellen (§ 130 BGB), hat
er/sie keine weitergehenden MaBnahmen zu unternehmen.




MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG

Muster-Betriebsvereinbarung: So unterstiitzen Sie Ihre
Kolleginnen und Kollegen beim Firmenwagen

Firmenwagen bieten immer wieder Ziindstoff fiir Auseinandersetzungen. Gibt es in Ihrem Betrieb
Kolleginnen oder Kollegen, die einen Firmenwagen nutzen, ist es sinnvoll, eine klare Regelung
dariiber zu treffen. Am einfachsten kénnen Sie sich dabei einbringen, wenn Sie sich mit lhrem
Arbeitgeber bzw. Ihrer Arbeitgeberin auf eine entsprechende Betriebsvereinbarung zu dem The-

ma einigen. Ein Muster zur Orientierung lesen Sie im Folgenden.

Muster-Betriebsvereinbarung: Firmenwagen

Betriebsvereinbarung zwischen dem Betriebsrat der ...........cc.cccuueee. (Name des Unternehmens)
und
der Unternehmensleitung der ...........cccveeuenee (Name des Unternehmens)

zur Instandhaltungspflicht und Kosteniibernahme von Unfallschaden bei Dienstfahrzeugen.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt fiir Beschaftigte im Betrieb, die einen
Dienstwagen nutzen.

§ 2 Ziel der Betriebsvereinbarung

Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist es, die groBtmaogliche Sicherheit
bei der Dienstwagennutzung fiir die Beschéftigten zu erreichen.

§ 3 Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Dienstfahrzeuge regelmaBigen
Wartungen zu unterziehen.

Ferner verpflichtet er sich, die Dienstfahrzeuge immer den Witterungs-
verhaltnissen entsprechend auszustatten (Winter-/Sommerreifen,
Eiskratzer ...).

Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass sich in den Fahrzeugen immer Erste-

Hilfe-Kasten, Warndreieck, Reservereifen und Werkzeug befinden. Bei
dem Erste-Hilfe-Kasten wird jahrlich kontrolliert, ob der Inhalt das
Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat. Bei Bedarf wird ein entspre-
chender Austausch vorgenommen.

Der Arbeitgeber verpflichtet alle Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen
nutzen, auch die geringste Auffalligkeit sofort zu melden.

Der Arbeitgeber bietet den Arbeitnehmern jéhrlich ein Fahrsicherheits-
training. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kosten tragt der Arbeitgeber.

§ 4 Dienstfahrten

Beginn der Dienstfahrt ist das Verlassen des Betriebsgelandes (Werks-
tor).

Das Wiedererreichen des Werksgelandes ist das Ende der Dienstfahrt.
Nimmt der Beschéftigte seine Tatigkeit nicht am Betriebsgelande auf,

gelten die Nummern 1 und 2 trotzdem, allerdings mit der MaBgabe,
dass das Wort ,Werksgelande” durch ,Wohnort” ersetzt wird.

Unterbricht der Beschéftigte die Dienstfahrt zu privaten Zwecken,
findet diese Betriebsvereinbarung fiir die Dauer der Unterbrechung
keine Anwendung.

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld

§ 5 Gefahrdungsverteilung
Der Arbeitgeber wird alle Dienstfahrzeuge vollkaskoversichern.

Entsteht am Dienstfahrzeug ein Unfallschaden, wird der Arbeitgeber
den Schaden iibernehmen, sofern nicht bei einem Dritten Regress
genommen werden kann. Dies gilt nicht bei vorsatzlicher oder grob
fahrlassiger Verursachung des Schadens durch den Arbeitnehmer.

§ 6 Dienstfahrten mit Privatfahrzeug

§ 5 Abs. 2 und 3 gelten analog, wenn der Mitarbeiter eine Dienstfahrt
mit dem Privatfahrzeug durchfiihren muss.

Grundsétzlich sind Dienstfahrten mit dem Privatfahrzeug zu vermei-
den.

§ 7 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung rechtlich
unwirksam sein oder werden, so tritt vorerst an ihre Stelle eine gesetz-
liche Regelung, die notfalls in dem Sinne interpretiert werden muss,
wie es die Regelung in dieser Betriebsvereinbarung vorsieht.

Zudem nehmen die Parteien in diesem Fall umgehend Verhandlun-
gen auf, um die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu
ersetzen.

Sollte eine in dieser Betriebsvereinbarung enthaltende Regelung nicht
eindeutig auszulegen sein, so muss sie so ausgelegt werden, dass ein
maximaler Schutz der Beschaftigten gewahrleistet ist.

§ 8 Schlussbestimmungen

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.
Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekiindigt
werden.

Wird sie gekiindigt, wirkt sie bis zum Abschluss einer neuen Betriebs-
vereinbarung zu diesem Thema nach.

Ort, Datum, Unterschriften

p.
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Muster-Betriebsvereinbarung „Firmenwagen“



Betriebsvereinbarung zwischen dem Betriebsrat der ........................ (Name des Unternehmens)

und

der Unternehmensleitung der ........................ (Name des Unternehmens)



zur Instandhaltungspflicht und Kostenübernahme von Unfallschäden bei Dienstfahrzeugen



§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für Beschäftigte im Betrieb, die einen Dienstwagen nutzen.



§ 2 Ziel der Betriebsvereinbarung

Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist es, die größtmögliche Sicherheit bei der Dienstwagennutzung für die Beschäftigten zu erreichen.



§ 3 Pflichten des Arbeitgebers

1. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Dienstfahrzeuge regelmäßigen Wartungen zu unterziehen.

2. Ferner verpflichtet er sich, die Dienstfahrzeuge immer den Witterungsverhältnissen entsprechend auszustatten (Winter-/Sommerreifen, Eiskratzer ...).

3. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass sich in den Fahrzeugen immer Erste-Hilfe-Kasten, Warndreieck, Reservereifen und Werkzeug befinden.     Bei dem Erste-Hilfe-Kasten wird jährlich kontrolliert, ob der Inhalt das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat. Bei Bedarf wird ein entsprechender Austausch vorgenommen. 

4. Der Arbeitgeber verpflichtet alle Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen nutzen, auch die geringste Auffälligkeit sofort zu melden. 

5. Der Arbeitgeber bietet den Arbeitnehmern jährlich ein Fahrsicherheitstraining. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kosten trägt der Arbeitgeber.



§ 4 Dienstfahrten

1. Beginn der Dienstfahrt ist das Verlassen des Betriebsgeländes (Werkstor). 

2. Das Wiedererreichen des Werksgeländes ist das Ende der Dienstfahrt. 

3. Nimmt der Beschäftigte seine Tätigkeit nicht am Betriebsgelände auf, gelten die Nummern 1 und 2 trotzdem, allerdings mit der Maßgabe, dass das Wort  „Werksgelände“ durch „Wohnort“ ersetzt wird. 

4. Unterbricht der Beschäftigte die Dienstfahrt zu privaten Zwecken, findet diese Betriebsvereinbarung für die Dauer der Unterbrechung keine Anwendung.



§ 5 Gefährdungsverteilung

Der Arbeitgeber wird alle Dienstfahrzeuge vollkaskoversichern.

Entsteht am Dienstfahrzeug ein Unfallschaden, wird der Arbeitgeber den Schaden übernehmen, sofern nicht bei einem Dritten Regress genommen werden kann. Dies gilt nicht bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung des Schadens durch den Arbeitnehmer.



§ 6 Dienstfahrten mit Privatfahrzeug

§ 5 Abs. 2 und 3 gelten analog, wenn der Mitarbeiter eine Dienstfahrt mit dem Privatfahrzeug durchführen muss.

Grundsätzlich sind Dienstfahrten mit dem Privatfahrzeug zu vermeiden.



§ 7 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung rechtlich unwirksam sein oder werden, so tritt vorerst an ihre Stelle eine gesetzliche Regelung, die notfalls in dem Sinne interpretiert werden muss, wie es die Regelung in dieser Betriebsvereinbarung vorsieht.

Zudem nehmen die Parteien in diesem Fall umgehend Verhandlungen auf, um die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen.

Sollte eine in dieser Betriebsvereinbarung enthaltende Regelung nicht eindeutig  auszulegen sein, so muss sie so ausgelegt werden, dass ein maximaler Schutz der Beschäftigten gewährleistet ist. 



§ 8 Schlussbestimmungen

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

Wird sie gekündigt, wirkt sie bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema nach.



……………………………………………………

Ort, Datum 

……………………………………………………

Unterschriften



Muster-Betriebsvereinbarung „Firmenwagen“



Betriebsvereinbarung zwischen dem Betriebsrat der ........................ (Name des Unternehmens)

und

der Unternehmensleitung der ........................ (Name des Unternehmens)



zur Instandhaltungspflicht und Kostenübernahme von Unfallschäden bei Dienstfahrzeugen



§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für Beschäftigte im Betrieb, die einen Dienstwagen nutzen.



§ 2 Ziel der Betriebsvereinbarung

Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist es, die größtmögliche Sicherheit bei der Dienstwagennutzung für die Beschäftigten zu erreichen.



§ 3 Pflichten des Arbeitgebers

1. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Dienstfahrzeuge regelmäßigen Wartungen zu unterziehen.

2. Ferner verpflichtet er sich, die Dienstfahrzeuge immer den Witterungsverhältnissen entsprechend auszustatten (Winter-/Sommerreifen, Eiskratzer ...).

3. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass sich in den Fahrzeugen immer Erste-Hilfe-Kasten, Warndreieck, Reservereifen und Werkzeug befinden.     Bei dem Erste-Hilfe-Kasten wird jährlich kontrolliert, ob der Inhalt das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat. Bei Bedarf wird ein entsprechender Austausch vorgenommen. 

4. Der Arbeitgeber verpflichtet alle Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen nutzen, auch die geringste Auffälligkeit sofort zu melden. 

5. Der Arbeitgeber bietet den Arbeitnehmern jährlich ein Fahrsicherheitstraining. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kosten trägt der Arbeitgeber.



§ 4 Dienstfahrten

1. Beginn der Dienstfahrt ist das Verlassen des Betriebsgeländes (Werkstor). 

2. Das Wiedererreichen des Werksgeländes ist das Ende der Dienstfahrt. 

3. Nimmt der Beschäftigte seine Tätigkeit nicht am Betriebsgelände auf, gelten die Nummern 1 und 2 trotzdem, allerdings mit der Maßgabe, dass das Wort  „Werksgelände“ durch „Wohnort“ ersetzt wird. 

4. Unterbricht der Beschäftigte die Dienstfahrt zu privaten Zwecken, findet diese Betriebsvereinbarung für die Dauer der Unterbrechung keine Anwendung.



§ 5 Gefährdungsverteilung

Der Arbeitgeber wird alle Dienstfahrzeuge vollkaskoversichern.

Entsteht am Dienstfahrzeug ein Unfallschaden, wird der Arbeitgeber den Schaden übernehmen, sofern nicht bei einem Dritten Regress genommen werden kann. Dies gilt nicht bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung des Schadens durch den Arbeitnehmer.



§ 6 Dienstfahrten mit Privatfahrzeug

§ 5 Abs. 2 und 3 gelten analog, wenn der Mitarbeiter eine Dienstfahrt mit dem Privatfahrzeug durchführen muss.

Grundsätzlich sind Dienstfahrten mit dem Privatfahrzeug zu vermeiden.



§ 7 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung rechtlich unwirksam sein oder werden, so tritt vorerst an ihre Stelle eine gesetzliche Regelung, die notfalls in dem Sinne interpretiert werden muss, wie es die Regelung in dieser Betriebsvereinbarung vorsieht.

Zudem nehmen die Parteien in diesem Fall umgehend Verhandlungen auf, um die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen.

Sollte eine in dieser Betriebsvereinbarung enthaltende Regelung nicht eindeutig  auszulegen sein, so muss sie so ausgelegt werden, dass ein maximaler Schutz der Beschäftigten gewährleistet ist. 



§ 8 Schlussbestimmungen

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

Wird sie gekündigt, wirkt sie bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema nach.



……………………………………………………

Ort, Datum 

……………………………………………………

Unterschriften
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Kiindigung | Lesezeit 1 Minute

Klindigung

Grob fahrlassig verursachtes Verhalten rechtfertigt

Verursacht ein Berufskraftfahrer aufgrund von iiberh6hter Geschwindigkeit und zu geringen Ab-
stands fahrlassig einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und schwerverletzten Personen,
riskiert er eine ordentliche Kiindigung. Hier war diese nach Meinung der Richter gerechtfertigt
(Arbeitsgericht EImshorn, 11.2.2026, Az. 3 Ca 1504 d/25).

Busfahrer verursacht Unfall

Der Fall: Ein Busfahrer (ibernahm im September 2025 bei hellen,
klaren Sichtverhaltnissen morgens eine Linienbustour. Der Bus, in
dem sich u. a. eine Grundschulklasse befand, fuhr auf einen vor
einer Kreuzungsampel stehenden Bus auf. Unmittelbar zuvor hatte
er noch beschleunigt. Denn der Beschaftigte fiihlte sich durch die
tief stehende Sonne geblendet und hatte versucht, den Schalter
zum Herunterfahren der Sonnenblende zu bedienen. Bei dem Un-
fall wurden 20 Menschen verletzt. 4 dieser 20 Personen waren
schwer verletzt. Der Arbeitgeber kiindigte dem Busfahrer deshalb.

Kiindigung gerechtfertigt

Die Entscheidung: Das Gericht hielt die Kiindigung fiir gerecht-
fertigt. Es ging davon aus, dass der Arbeitnehmer grob fahrlassig
gehandelt hatte. Das begriindeten die Richter damit, dass Berufs-
kraftfahrern zu jeder Zeit bewusst sein misse, dass sie im Bereich
der Personenbeférderung ein besonders hohes, leicht verletzbares

Gut befordern. § 3 Abs. 1 StVO regele, dass ein Fahrzeug nur so
schnell fahren dirfe, dass es standig beherrscht werden konne.
Der Arbeitnehmer habe die Strecke gekannt. Er habe deshalb ge-
wusst, dass er sich in unmittelbarer Nahe einer Kreuzung befand.
Er wére deshalb angesichts der durch die blendende Sonne dra-
matisch verschlechterten Sichtverhaltnisse verpflichtet gewesen,
unmittelbar die Geschwindigkeit zu reduzieren.

Arbeitnehmer war zuvor abgemahnt worden

Das Gericht nahm eine Interessenabwégung vor. Hier wirkte sich
zulasten des Arbeitnehmers aus, dass dieser bereits zuvor in ahnli-
cher Angelegenheit abgemahnt worden war, ndmlich wegen Tele-
fonierens wahrend der Fahrt. AuBerdem sprachen der Umfang des
eingetretenen Schadens und die dadurch fiir den Arbeitgeber ent-
standenen Kosten sowie die Anzahl der Schwerverletzten fiir die
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses. Mein Rat: Sorgen Sie dafiir,
dass Sie und lhre Kollegen lhre Pflichten im Arbeitsverhaltnis stets

wahren.

Nutzen Sie bereits diese ADIUVA Services?

Der Onlinebereich

Jetzt registrieren unter www.adiuva.de/login.
Die ADIUVA App

Ihr Wissens-Assistent fiir unterwegs.

und mit lhrer Kundennummer registrieren.
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